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SPREE-NEISSE (caz). Auch 
dieses Jahr hat mit Coro-
na begonnen und endet 
mit der Pandemie.  Die 
Kreisverwaltung  hatte die 
Beschlüsse von Bund und 
Land regional umzusetzen, 
entsprechende Verordnun-
gen zu erlassen, Prüfungen 
durchzuführen. Zum Jah-
resende  stieg der Inzidenz-
wert über die 1000er Mar-
ke. Das Gesundheitsamt 
des Landkreises befindet 
sich nach wie vor im Dau-
erstress und wurde pha-
senweise von Soldaten der 
Bundeswehr unterstützt. 
Zusätzlich stellte der Kreis 
20 Mitarbeiter befristet als 
Corona-Scouts ein. Die ein-
gerichtete Bürgerhotline 
ist stark frequentiert. Über 
die Impfhotline wurden 
Impftermine bereits bis 
Ende Januar vergeben. 
Als Grenzlandkreis hat 
sich Spree-Neiße auch mit 
der polnischen Seite über 
die Corona-Situation aus-
getauscht und festgestellt, 
dass die Verfahren beider-
seits der Grenze ähnlich 
sind. Der kleine Grenzver-
kehr findet nach wie vor 
statt. Wöchentlich trifft 
sich im Kreishaus die 
Arbeitsgruppe Corona um 
die aktuelle Situation und 
Maßnahmen zu bespre-
chen. 

     Zwei Tierseuchen
Eine weitere Krise bedeu-
tet für den Landkreis die 
Ausbreitung der Afrikani-
schen Schweinepest (ASP).. 
Die ersten Fälle waren 
bereits im September 2020 
im Norden des Landkrei-

ses nachgewiesen wor-
den, worauf Schutzzäune 
gebaut wurden und die 
Fallwildsuche in großem 
Umkreis begann. Nachdem 
im Frühjahr Ruhe einge-
kehrt war, entdeckte man 
im südlichen Landkreis 
bei Jerischke erneut tote 
Wildschweine. Hier wurde 
ein neues Basislager für die 
Fallwildsuche eingerichtet. 
150 km Festzaun und 
180 km Elektrozaun sind 
insgesamt im Landkreis 
errichtet worden. Trotzdem 
ist kein Ende der Seuche 
in Sicht, denn im Nor-
den brach sie erneut aus. 
Die Fallwildsuche und die 
Überwachung der Zäune 
wird zur Daueraufgabe. 
Die Kosten für die Bekämp-
fung der Schweinepest be-
laufen sich mittlerweile 
auf 4,7 Millionen Euro. 
Davon hat der Landkreis 
600.000 Euro selbst auf-
zubringen. Zehn Personen 

konnten zusätzlich für den 
Kampf gegen ASP ein-
gestellt werden. Mehrere 
Videokonferenzen fanden 
mit der polnischen Seite 
statt, bei denen sich Veteri-
näre, Jäger und die Verwal-
tung austauschten.
Die dritte Seuche suchte 
den Landkreis im Novem-
ber mit der Geflügelpest 
heim. Sie wurde bei zwei 
Nutztierhaltern in Burg 
(Spreewald) festgestellt 
und es mussten 300 Tiere 
getötet werden. Zum Glück 
konnte inzwischen Ent-
warnung gegeben werden.

Flüchtlingsstrom
Eine weitere Aufgabe kam 
mit den Flüchtlingsströ-
men aus dem Osten auf den 
Landkreis zu. Die von der 
Bundes- und Landespolizei 
aufgegriffenen Flüchtlinge 
werden zunächst in Eisen-
hüttenstadt untergebracht. 
Unbegleitete Minderjäh-

rige, derzeit sind es 30, 
hat die Kreisverwaltung 
in Guben und im Kinder-
domizil Spremberg unter-
gebracht. Der Landkreis 
Spree-Neiße  nimmt in 
diesem Jahr insgesamt 305 
Flüchtlinge auf. Die Unter-
bringung erfolgt dezentral. 
Die Zusammenarbeit mit 
den Kommunen funktio-
niert gut.

Solidarität
Trotz eigener Probleme hat 
die Kreisverwaltung Anteil 
genommen an der Flutkata-
strophe in der Eifel.Landrat 
Harald Altekrüger kontak-
tierte spontan den Landrat 
des Rhein-Erft-Kreis.  Der 
Landkreis Spree-Neiße 
schickte Feuerwehrkräfte 
mit entsprechender Tech-
nik ins Katastrophenge-
biet und organisierte eine 
Spendenaktion im Kreis-
haus für betroffene Kran-
kenhäuser, Schulen und 
Kitas in der Eifel.

Erfolge
Es gab auch Erfolge im Jahr 
2021. So konnte nach zehn 
Jahren Austausch und 
Verhandlungen über die 
Inhalte endlich der grenz-
überschreitende Rettungs-
dienst mit Polen vereinbart 
werden. Rettungsdienste 
beider Länder können nun 
bis zu 10 Kilometer über 
die Grenze fahren. Hier 
wünscht sich der Landrat 
aber noch eine Nachsteu-
erung.

Die Fortsetzung des Jahres-

rückblicks finden Sie auf der 

letzten Seite.

Landrat Harald Altekrüger   wünscht Allen friedvolle 
Weihnachten!                                                  Foto: C. Zedler

Ein Jahr voller Dramatik
Landrat Harald Altekrüger blickt auf das Jahr 2021 im Landkreis Spree-Neiße zurück
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Heilpraktiker in Ihrer Nähe

Es wird viel über Übersäu-
erung gesprochen und 
geschrieben. Begriffe wie 
„Übersäuerung des Bodens“ 
sind in unserem Wortschatz 
fest verankert. Doch wie 
sieht es in unserem Körper 
aus?
Um gesund zu bleiben, ist 
es besonders wichtig, sei-
nen Körper im Säure-Basen-
Gleichgewicht zu halten. 
Dieses ist in großem Maße 
mitverantwortlich für das 
reibungslose Funktionieren 
unseres Stoffwechsels. 
Der Körper hat dadurch die 
Möglichkeit, „Gesundheits-
reserven“ zu bilden und sein 
so wichtiges Immunsystem 
nicht zu überlasten.
Die Liste möglicher Symp-
tome ist lang: Kopfschmer-
zen und Migräne, ständig 
kalte Hände und Füße, 
anhaltende Abgeschlagen-
heit, Müdigkeit und Antriebs-
schwäche sind noch die 
„leichteren“ Anzeichen.
Aber auch Durchblutungs-
störungen, Gedächtnis-
schwäche, Herzrhyth-

musstörungen, Hörsturz, 
Gicht, Nierenerkrankungen, 
rheumatische Erkrankun-
gen, Osteoporose und viele 
andere Erkrankungen kön-
nen ihre Ursachen in einer 
Übersäuerung haben. 
Die Ursachen sind sehr 
vielseitig, vor allem, wenn 
unser Körper geschwächt 
ist. Treffen mehrere Fakto-
ren zusammen, verstärkt 
sich die Gefahr sogar.
In erster Linie ist die falsche 
Ernährung zu nennen. Aber 
auch Vitamin- und Mineral-
stoffmangel, übermäßiger 
Konsum von Genussmitteln, 
Bewegungsmangel, Stress 
und negative Emotionen 

(z.B. Neid, Wut und Ärger- 
„ich bin sauer“), Krankhei-
ten, Medikamente, falsche 
Atmung, Elektrosmog und 
Umweltgifte gehören dazu.
Alle o.g. Faktoren gleichzei-
tig ändern zu wollen ist sehr 
unrealistisch. Bewährt hat 
sich in der Praxis, mit dem 
Thema Ernährung, Vitamin- 
und Mineralstoffmangel und 
Genussmittel zu beginnen 
und nach und nach auch 
die anderen Faktoren zu 
betrachten. Oft bewirken 
kleine Veränderungen große 
positive Erfolge.
Eine ganzheitliche Ernäh-
rungsberatung in meiner 
Praxis kann der Anfang da-
für sein. Im Jahr 2022 sind 
auch basische Kochkurse 
im „Gut Branitz“ geplant, 
bei denen man sowohl die 
Theorie, als auch die Praxis 
erlernen kann.Weiterhin 
biete ich im nächsten Jahr 
eine Basen-Fasten-Kur im 
Allgäu an.
Infos unter: www.gesund-
heitsoase-im-spreewald.de 
oder 035604/ 40819.

Zivilisationskrankheit Übersäuerung

Heilpraktiker Uwe Jäckel

Alternative Heilmethoden vorgestellt
Wenn die Seele leidet – Lebensberatung

Wenn ein Kind kränkelt oder 
sich auffällig verhält, sollte 
man sich Sorgen machen 
um das Wohl des Kindes. 
Wenn sich das Kind nicht 
wohl fühlt, sich zurückzieht 
oder auffällig lebendig ist, 
dann ist es ein Zeichen da-
für, dass da Ängste wirken, 
die dem Kind zu schaffen 
machen. In jedem Fall wäre 
es notwendig, die äußere 
oder innere Unstimmigkeit 
zu beseitigen.
Gibt es Streitigkeiten bei 

den Eltern, zu viel Stress 
und Unausgeglichenheit im 
Familienalltag, reagiert das 
Kind durch Unwohlsein bzw. 
mit Beschwerden. Ein Kind 
braucht Geborgenheit und 
das Gefühl des Aufgefan-
genseins. Fühlt sich ein Kind 
seelisch und gefühlsmäßig 
vernachlässigt, entwickelt es 
Symptome. Es leidet unter 
der Situation, abgelehnt zu 
werden. 
Besonders Trennungen 
der Eltern oder der Verlust 

eines Familienangehörigen 
belasten ein Kind. Übergrif-
figkeiten und unangebrachte 
Strafen können Auffällig-
keiten für das ganze Leben 
nach sich ziehen. 
Es wäre wichtig, die Un-
stimmigkeiten für das Kind 
zu klären und zu heilen. Ich 
würde Ihnen gern behilflich 
sein, für das Kind eine gute 
Entwicklung zu ermöglichen.

Karin Donath

Ganzheitlicher Heilcoach 

& Berater

Mein Kind ist auffällig!

Uwe Proft, 

Wernerstr. 62, 03046 Cottbus,

Tel. 0355-33875, www.heilpraktiker-cottbus.de

Chiropraktik – CranioSacral Balancing – Akupunktur

Uwe Jäckel, Heilpraktiker -  Gesundheitsoase im Spreewald

Parkstraße 38, 03099 Kolkwitz, Tel.: 035604 - 40819
Praxis: Heinrich-Zille-Str. 120, 03042 Cottbus im „Gut Branitz“
www.gesundheitsoase-im-spreewald.de

Schmerztherapie, Blutegel behandlung, Chiropraktik, 
Kinesiologie, Ernährungsberatung, Heilfasten, Basenfasten 

Naturheilpraxis Bernd Schulze
Spreewaldstr. 10, 03185 Peitz, Tel: 035601-30138

Email: bernd.schulze@adhv.de  
www.naturheilpraxis-schulze.de

Akupunktur, Akupunktmassage n. Penzel 

Wirbelsäulen- und Gelenkbehandlung

Huna-Seminare und Afrikanische Heilkunst

anim  - Praxis für Hypnose

Neustädter Str. 17, 03046 Cottbus,

Ramona Köhler, Heilpraktikerin für Psychotherapie

Tel. 0355-290 5570, Mobil 0163-6871348

www.anima-cottbus.de, kontakt@anima-cottbus.de

Karin Donath - seit 1998 -

www.beratung-heilcoaching.de  0355-3817600

Beuchstraße 8b / 03044 Cottbus

Beratung und Lösung bei Problemen in der 
Partnerschaft - Beruf - Gesundheit
Reiki, Rückführung, Meridianklopfen, Quantenheilung, Ausbildung zum 
ganzheitlichen Heilcoach und Berater erlernen.
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2. Änderungssatzung 
zur Satzung über die mobile Entsorgung von abflusslosen Sammelgruben und 
Kleinkläranlagen und die Erhebung von Gebühren für die mobile Entsorgung

- M o b i l e - E n t s o r g u n g s - S a t z u n g -
(MobEntS)

Auf der Grundlage der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 
Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes  
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 
2021 (GVBl.I/21, [Nr. 21]), der §§ 3, 10 und 12 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit im Land Brandenburg (BbgGKG) vom  
10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32], S. 2), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]), der §§ 1, 2, 4, 6 
und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (BbgKAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. 
I/04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GV-
Bl.I/19, [Nr. 36]), der §§ 64 ff. des Brandenburgi-
schen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. März 2012 (GVBl. 
I/12, [Nr. 20], S. 1), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 
(GVBl. I/17, [Nr. 28], S. 1), sowie des § 9 der  
Verbandssatzung des Spremberger Wasser- 
und Abwasserzweck verbandes vom 29. No-
vember 2006 in der Fassung der 5. Änderungs-
satzung vom 27. Mai 2015 hat die Verbandsver-
sammlung des Spremberger Wasser- und Ab-
wasserzweckverbandes in ihrer Sitzung am 
24.11.2021 die folgende Satzung beschlossen:

Art. 1

§ 7 
Abs. 3 

der Satzung über die mobile Entsorgung  
von abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläran-
lagen und die Erhebung von Gebühren für die 
mobile Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, 
öffentlich bekannt gemacht im Spree-Neiße- 
Kurier am 07.06.2019, zuletzt geändert durch  
1. Änderungssatzung vom 21.11.2019, öffentlich  
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
20.12.2019, wird wie folgt neu gefasst:

(3)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen müs-
sen so angeordnet und ausgebildet sein, dass 
eine sichere und gefahrlose Abfuhr des 
Schmutzwassers durch die vom SWAZ zuge-
lassenen Entsorgungsfahrzeuge möglich ist. 
Die Anlagen müssen frei zugänglich und über 
eine verkehrssichere Zuwegung für die  
Entsorgungsfahrzeuge erreichbar sein. Ihre 
Abdeckungen müssen dauerhaft, verkehrssi-
cher und so beschaffen sein, dass sie durch 
eine Person geöffnet werden können.  
Die Ansauganschlüsse der Grundstücksklär-
einrichtung sind bis zur Grundstücksgrenze 
(Straßenseite) zu führen, sodass die Abfuhr 
vom öffentlichen Bereich aus, ohne Betreten 
des Grundstücks, möglich ist.

§ 7 
Abs. 3a 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
hinzugefügt:
(3a)  Bei bereits bebauten Grundstücken, auf 

denen die abflusslose Sammelgrube oder die 
mechanische Kleinkläranlage nicht über eine 
ausreichende Zufahrt i. S. d. Absatzes 4 ange-
fahren werden können und mehr als 10 m 
vom öffentlichen Bereich oder von der Zu-
fahrt entfernt liegen, soll der Grundstücksei-
gentümer bis zum 31.12.2025 eine Sauglei-
tung DN 100 bis zu seiner Grundstücksgrenze 
herstellen.

§ 7 
Abs. 12 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt geändert:
(12)  Bereits bestehende und noch nicht nach Abs. 

8 überprüfte Grundstücksentwässerungsan-
lagen sind bei einer Änderung der Anlage, 
spätestens jedoch bis zum Ablauf der in der 
DIN 1986 Teil 30 genannten Fristen vom 
Grundstückseigentümer gemäß Abs. 8 auf 
Dichtheit überprüfen zu lassen. Befinden sich 
noch nicht nach Abs. 8 überprüfte Grund-
stücksentwässerungsanlagen auf einem 
Grundstück in einem Wasserschutzgebiet, ist 
eine Dichtheitsprüfung gemäß Abs. 8 spätes-
tens bis zum Ablauf des 30.06.2022 durchzu-
führen. Die Bescheinigung über das Ergebnis 
der Prüfung ist von den Eigentümern aufzu-
bewahren und dem SWAZ auf Verlangen 
vorzulegen.

§ 12 
Abs. 3 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-

satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt geändert:
(3)  Die Benutzungsberechtigten haben eine er-

forderlich werdende Entsorgung mindestens 
eine Woche vor dem Termin beim SWAZ an-
zuzeigen, für eine abflusslose Sammelgrube 
spätestens dann, wenn diese bis auf 0,50 m 
unter dem Zufluss angefüllt ist. Die Auftrag-
sannahme erfolgt montags bis freitags (außer 
feiertags) in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr und montags bis donnerstags in der Zeit 
von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Erfolgt die Anzei-
ge nicht oder nicht rechtzeitig im Sinne des 
Satzes 1 oder wird eine Notfallentsorgung 
außerhalb der regulären Entsorgungszeiten 
in Anspruch genommen, erhebt der SWAZ 
Zuschläge gem. § 16.   

  Möchte der Benutzungsberechtigte die von 
ihm angezeigte Abfuhr nicht mehr durchfüh-
ren lassen oder besteht aus sonstigen Grün-
den kein Erfordernis mehr für eine Abfuhr, so 
muss er dies dem SWAZ unverzüglich, jedoch 
spätestens 24 Stunden vor dem geplanten 
Entsorgungstermin mitteilen. Unterlässt der 
Benutzungsberechtigte die rechtzeitige Ab-
sage einer von ihm angemeldeten oder aus 
sonstigen Gründen nicht mehr erforderlichen 
Abfuhr, hat er die Kosten der vergeblichen 
Anfahrt zu tragen. Diese Kostentragungs-
pflicht gilt auch für alle Fälle, in denen eine 
Entsorgung aufgrund der Grundstücksver-
hältnisse oder eines Satzungsverstoßes des 
Benutzungsberechtigten nicht möglich ist, 
abgebrochen werden muss oder eine Abfuhr 
sonst nicht durchgeführt werden kann. Der 
SWAZ erhebt in allen vorgenannten Fällen 
einen Zuschlag nach § 16.

§ 12 
Abs. 5 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt geändert:

(5)  Die Entsorgung der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen erfolgt nach einem Tourenplan 
des SWAZ. Die turnusmäßige Entsorgung er-
folgt montags bis freitags (außer sonn- und 
feiertags) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 
Uhr. Der SWAZ kann Ausnahmen zulassen; 
hierdurch entstehende Mehrkosten trägt der 
Benutzungsberechtigte.

  Der SWAZ kann Grundstücksentwässerungs-
anlagen auch dann entsorgen lassen, wenn 
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besondere Umstände eine Entsorgung erfor-
dern oder die Anzeige einer erforderlich ge-
wordenen Entsorgung unterbleibt.

§ 12 

Abs. 6 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt geändert:

(6)  Mit der Entsorgungsanzeige ist dem SWAZ 
durch den Benutzungsberechtigten bekannt-
zugeben:

	 •	 	Name,	 Vorname	 des	 Auftraggebers	 (bei	
vom Entsorgungsort abweichender Ad-
resse des Auftraggebers ist dessen posta-
lische Adresse mit anzugeben),

	 •	 	Standort	 der	Grundstückskläreinrichtung	
mit Grundstücksbezeichnung (Name, 
Straße, Hausnummer – Name und Haus-
nummer müssen ebenfalls am Eingang/
an der Einfahrt zum Grundstück durch 
entsprechende Beschilderung erkenntlich 
sein),

	 •	 	Kundennummer	 des	 Grundstücks	 bzw.	
der Entsorgungsstelle beim SWAZ,

	 •	 	geschätzte	Abfuhrmenge,
	 •	 	gewünschter	Entsorgungstermin,
	 •	 	Angaben	 zu	 den	 Zufahrtsbedingungen	

zur Grundstücksentwässerungsanlage.
  Bei nicht mit Namen und Hausnummer ge-

kennzeichneten Grundstücken kann der 
SWAZ verlangen, dass der Benutzungsbe-
rechtigte einen Lageplan des Grundstücks 
vor Entsorgungsausführung übergibt.

§ 14 

Abs. 4 Satz 2 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt geändert:
Die Ablesewerte hat der Gebührenpflichtige dem 
SWAZ bis zum 31.12. eines jeden Kalenderjahres 
schriftlich mitzuteilen, sofern der SWAZ die 
Messeinrichtungen nicht selbst abliest.

§ 14 

Abs. 4 Satz 4 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt geändert:

Die Wassermengen nach Abs. 3 lit. b) und c) hat 
der Gebührenpflichtige dem SWAZ bis zum 31.12. 
eines jeden Kalenderjahres schriftlich mitzuteilen.

§ 15 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt neu gefasst:

§15

Gebührensätze

(1)  Der Satz der Entsorgungsgebühren beträgt 
 a)  für die dezentrale Schmutzwasseranlage 

Spremberg für die Entsorgung von 
Schmutzwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben 9,71 Euro/m³ (umsatzsteuerfrei) 
und für die Entsorgung von Fäkalschlamm 
aus Kleinkläranlagen 24,34 Euro/m³ (um-
satzsteuerfrei),

 b)  für die dezentrale Schmutzwasseranlage 
Döbern-Land für die Entsorgung von 
Schmutzwasser aus abflusslosen Sammel-
gruben 9,60 Euro/m³ (umsatzsteuerfrei) 
und für die Entsorgung von Fäkalschlamm 
aus Kleinkläranlagen 27,26 Euro/m³ (um-
satzsteuerfrei).

(2)  Die Gebührensätze nach Abs. 1 gelten für die 
Inanspruchnahme von bis zu 20 m Schlauch-
länge beim Entleeren der abflusslosen Sam-
melgrube oder der Kleinkläranlage, berech-
net vom Standort des Transportfahrzeugs bis 
zum Boden der Grundstücksentwässerungs-
anlage. Für jede darüber hinaus gehende 
Schlauchlänge sind dem SWAZ die Kosten 
gem. § 16 Abs. 2 vom Gebührenpflichtigen zu 
erstatten.

§ 16 

der Satzung über die mobile Entsorgung von ab-
flusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen 
und die Erhebung von Gebühren für die mobile 
Entsorgung (MobEntS) vom 04.04.2019, öffentlich 
bekannt gemacht im Spree-Neiße-Kurier am 
07.06.2019, zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 21.11.2019, öffentlich bekannt ge-
macht im Spree-Neiße-Kurier am 20.12.2019, wird 
wie folgt neu gefasst:

§ 16

Zuschläge für zusätzliche Leistungen

(1)  Für Grundstücke, die wegen schwer zugängli-
cher Zuwegungen nur mit Entsorgungsfahr-
zeugen mit einem Fassungsvermögen von 
unter 8 m³ entsorgt werden können, beträgt 
die zusätzliche Gebühr zu den Entsorgungs-
gebühren nach § 15 Abs. 1 38,68 Euro/m³ 
(umsatzsteuerfrei).

(2)  Liegt eine Saugleitung mit Anschlussstutzen 
zum Entleeren der Grundstücks-entwässe-
rungsanlage nicht direkt an der Grundstücks-
grenze an und müssen deshalb Schläuche für 

die Entleerung ausgelegt werden, ist zu den 
Entsorgungsgebühren nach § 15 Abs. 1 zu-
sätzlich eine Gebühr von 8,76 Euro (umsatz-
steuerfrei) je angefangene 10m Schlauchlän-
ge zu zahlen. Die Schlauchlänge ergibt sich 
aus der Befahrbarkeit des Grundstücks. Be-
rechnungsgrundlage ist die notwendige 
Schlauchlänge zwischen der Grundstücks-
grenze bzw. beim Befahren des Grundstücks 
zwischen dem Ansaugstutzen des Entsor-
gungsfahrzeuges und der Grundstücks-ent-
wässerungsanlage, zzgl. der Tiefe der Grund-
stücksentwässerungsanlage. Die maximale 
Gesamtschlauchlänge beträgt 60,00 m.

(3)  Für Entsorgungsleistungen, die im Auftrag 
eines Benutzungsberechtigten außerhalb des 
Tourenplanes montags bis freitags (außer 
sonn- und feiertags) in der Zeit von 06:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr erbracht werden, wird zusätz-
lich zu den Entsorgungsgebühren je Einsatz 
ein pauschaler Zuschlag von 77,35 Euro (um-
satzsteuerfrei) erhoben. Dieser Zuschlag gilt 
auch für vergebliche Anfahrten, wenn diese 
nach Maßgabe dieser Satzung vom Benut-
zungsberechtigten zu vertreten sind, insbe-
sondere alle Fälle des § 12 Abs. 3, in denen 
eine Abfuhr nicht oder nicht vollständig er-
folgt.

(4)  Für Entsorgungsleistungen, die im Auftrag 
eines Benutzungsberechtigten außerhalb des 
Tourenplanes montags bis freitags vor 06:00 
Uhr oder nach 16:00 Uhr oder sonnabends, 
sonntags oder an einem gesetzlichen Feier-
tag (jeweils ganztägig) einschließlich des 
Not- und Havariedienstes erbracht werden, 
wird zusätzlich zu den Entsorgungsgebühren 
je Einsatz ein pauschaler Zuschlag von 151,72 
Euro (umsatzsteuerfrei) erhoben.

(5)  Zeigt ein Benutzungsberechtigter eine erfor-
derlich werdende Entsorgung an, wird jedoch 
in dem für die Entsorgung vereinbarten Zeit-
raum die freie Zufahrt oder der ungehinderte 
Zugang zur Grundstücksentwässerungsanla-
ge nicht gewährleistet, so erhebt der SWAZ 
im Falle der fruchtlosen Anfahrt zur Erbrin-
gung der beauftragten Leistung wegen ver-
hinderter Leistungsausführung je Anfahrt 
eine pauschale Kostenerstattung. Diese Kos-
tenerstattungspflicht gilt auch für alle sonsti-
gen Fälle i. S. d. § 12 Abs. 3, in denen eine 
Abfuhr nicht oder nicht vollständig erfolgt. 
Diese beträgt im Zeitraum von Montag bis 
Freitag von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr 77,35 Euro 
(umsatzsteuerfrei) sowie im Zeitraum Mon-
tag bis Freitag von 16:00 Uhr bis 06:00 Uhr, 
Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen 
ganztägig 151,72 Euro (umsatzsteuerfrei).

(6)	 	Soweit	im	konkreten	Einzelfall	die	Vorausset-
zungen mehrerer Zuschläge nach den Abs. 1 
bis 5 zugleich vorliegen, werden diese Zu-
schläge nebeneinander erhoben.

Art. 2

Diese 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in 
Kraft.

Spremberg, den 3. Dezember 2021

gez. Stefan Grohmann
Verbandsvorsteher
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Kfz-Zulassung
»Ein weiteres Herzenspro-

jekt wird ebenfalls noch in 

diesem Jahr Wirklichkeit,«  

freut sich Harald Altekrü-

ger. Für die Kfz-Zulassung 

gibt es nun eine interkom-

munale Zusammenarbeit. 

Dafür waren Technikfra-

gen und Fragen zum Da-

tenschutz zu klären. Ab 

1.Januar können die Bür-

gerinnen und Bürger aus 

Spree-Neiße Wege sparen 

und ihre Fahrzeuge auch im 

Landkreis OSL oder in Cott-

bus mit der gewünschten 

Fahrzeugnummer zulassen.

Medizinerausbildung
Um die Medizinerausbil-

dung in Cottbus zu un-

terstützen, sollen auch 

Ausbildungsstätten im 

Landkreis-Spree-Neiße 

entstehen. Dazu ist man 

mit den Krankenhäusern 

der Grundversorgung im 

Gespräch. Ziel ist es, einen 

Verein zur Förderung von 

Wissenschaft, Forschung 

und öffentlichem Gesund-

heitswesen zu gründen.

Strukturwandel
Der Strukturwandel ist ein 

großes Thema, das in der 

Wirtschaftsregion Lausitz 

diskutiert wird. In fünf 

Werkstätten werden för-

derfähige Projekte, die die 

Ansiedlung von Industrie 

und Gewerbe unterstützen, 

entwickelt und der ILB 

vorgelegt. Interessant sind 

unter anderem das Logis-

tik- und Industriezentrum 

Forst, die Süderweiterung 

des Industrieparks Sprem-

berg, eine Erweiterung des 

Industrie-Gebietes Süd II in 

Deulowitz/ Guben, die Ent-

wicklung des Gewerbege-

bietes Flugplatz Neuhausen 

für luftfahrtaffines Gewer-

be. In Planung sind auch 

Gewerbegebiete in Dreb-

kau/Neupetershain und in 

Jänschwalde/Drewitz.

Von Bedeutung sind aber 

ebenso das Radwege-Infra-

strukturprojekt Peitz-Hei-

nersbrück und die Planung 

eines Erdgas/Wasserstoff-

Transportnetzes durch den 

Landkreis bis nach Elbe-

Elster.

Ein Ausblick auf das Jahr 

2022 folgt in der nächsten 

Ausgabe.

»Ich wünsche allen Bür-

gerinnen und Bürgern ein 

friedvolles  und gesundes 

Weihnachtsfest!«

        Ihr Harald Altekrüger 
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Geprüfte Gesamtauflage: Der Umwelt zuliebe

…besteht unser Zeitungspapier zu 
75 % aus Altpapier und wird ohne 
Chlor hergestellt

SPN. Vodafone hat in Kolk-

witz (3x), Werben, Briesen, 

Spremberg, Peitz, Neuhau-

sen/Spree, Schenkendö-

bern und Wiesengrund eine 

neue 5G-Mobilfunkstation 

in Betrieb genommen und 

die nächste Ausbaustufe für 

die neue Breitbandtechno-

logie 5G gestartet. 

5G-Mobilfunk 
wird ausgebaut

Wir kaufen 
Wohnmobile und 

Wohnwagen
03944-36160 www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

am Wasserturm

Branchenführer
Spree-Neiße-Kreis

Heizung & Sanitär

Fachbetrieb Ralf Wehmhoff

Öl-, Gas-, Pelletheizungen, Holzvergaser, Sanitär,
Badausstattung, Wärmepumpen, Lüftung, BHKW,
Solaranlagen, Elektroinstallation, Kundendienst

Heizen mit alternativen Energien

Solaranlagen

Holzvergaser

Festbrennstoffkessel

Drebkauer Straße 62
03099 Klein Gaglow

Tel. 03 55/53 00 90
Fax 03 55/54 08 60

info@wehmhoff.de
www.wehmhoff.de


